
 

 

 

 

 

Freiwillige Spielsperre 

 

Spielsperren sind ein wirksames Mittel zum Selbstschutz, wenn Sie mer-

ken, dass Sie mehr spielen, als Sie sich eigentlich leisten können. (Art. 22, 

Abs. 4 SBG).  

 Jede Spielerin und jeder Spieler kann sich auf mündlichen oder schrift-

lichen Antrag hin, in allen Schweizer Spielcasinos selbst sperren las-

sen. Verlangen Sie im Casino eine verantwortliche Person. Diese wird 

Sie über die Vorgehensweise informieren und Sie auf Hilfsangebote 

aufmerksam machen.  

 Schriftliche Anträge können an jedes Casino der Schweiz geschickt 

werden. Mit Vorzug an dasjenige, in dem Sie am meisten spielen. Eine 

Kopie der Identitätskarte oder des Passes ist beizulegen.  

 Spielsperren dauern mindestens ein Jahr und sind in der ganzen 

Schweiz gültig. Dazu trägt das Spielcasino die Personalien in ein Re-

gister ein und übermittelt die Daten den anderen Spielbanken der 

Schweiz. Bei Aufhebung werden die Daten unverzüglich gelöscht.  

 Die Aufhebung erfolgt auf Antrag. Das Gesuch um Aufhebung ist an 

das Casino zu richten, bei dem Sie sich sperren liessen. Das Casino ist 

gesetzlich verpflichtet, das Gesuch zu prüfen. Dabei wird die aktuelle 

Situation der Person abgeklärt (wirtschaftliche Verhältnisse, Lohnaus-

weis, Betreibungsregisterauszug, etc.). Eine Aufhebung erfolgt, wenn 

der Grund, der zur Sperre geführt hat, wegfällt. (Art. 22, Abs. 3 SBG)  

  

F AC H S T E L LE  F ÜR  
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We b e r g a s se  2 /4  
8 2 0 0  S C H A F F H AU S E N  

T  0 5 2  6 3 3  6 0  1 0  
F  0 5 2  6 3 3  6 0  1 1  
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